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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1980

Norm

ABGB §335 A

ABGB §336

ABGB §1039

Rechtssatz

Wer Waren schlechtgläubig an sich bringt, ist dem Eigentümer gegenüber verp6ichtet, sie als fremdes Gut zu

verwahren und über sie nur als Geschäftsführer ohne Auftrag zu verfügen. Ein solcher Geschäftsführer ist zur

Rechnungslegung verpflichtet.

Entscheidungstexte

2 Ob 505/80

Entscheidungstext OGH 26.02.1980 2 Ob 505/80
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1 Ob 741/80
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